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An das 
Bezirksgericht Graz-Ost 
Radetzkystraße 27 
8010 Graz 

EXEKUTIONSSACHE 
Latifundien Real Estate and Consulting GmbH 

 
 

Schuldner/in:   Latifundien Real Estate and Consulting GmbH 
Färbergasse 15 
6850 Dornbirn 
Firmenbuchnummer 427739d 

 
 
Vertreten durch:  Thurnher Wittwer Pfefferkorn & Partner Rechtsanwälte GmbH 

Messestraße 11 
6850 Dornbirn 
Tel.: 05572/23503, Fax: 05572/23503 
 
 

Wegen Kridamäßige Veräußerung der zur Insolvenzmasse 
 
 

G U T A C H T E N 
 

Zum Zwecke der Feststellung des Verkehrswertes der nachstehend angeführten Liegenschaft(en) 
samt Rechte und Lasten: 

 
Grundbuch 63124 Waltendorf, 
EZ 547, 1/1-Anteile (B- LNr.3). 
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1 Allgemeines 
 

1.1  Auftrag 
 
Die Bewertung der Liegenschaft erfolgt über Auftrag des Bezirksgericht Graz-Ost, 
Radetzkystraße 27, 8010 Graz zum Zwecke der Feststellung des Verkehrswertes der 
Liegenschaft samt Rechte und Lasten. 
 

1.2  Befundaufnahme 
 

Die Befundaufnahme wurde am 15.04.2026 durchgeführt. 
 

1.3  Bewertungsstichtag 
 
Bewertungsstichtag ist der 15.04.2026 als Tag der Befundaufnahme. 
 

1.4  Vorbemerkungen 
 
Die im folgenden Gutachten angeführten Daten, Fakten und Zahlen wurden aus den vom 
Sachverständigen erhobenen Unterlagen ermittelt. 
 
Haftungsbeschränkung und Zweckbindung 
 
Dieses Gutachten wurde vom unterfertigten Sachverständigen ausschließlich zum im Auftrag 
näher beschrieben Zweck erstellt. Es ist nicht zur Verwendung in Verfahren vor dem 
Finanzamt, in gerichtlichen oder außergerichtlichen Streitigkeiten (z. B. Ehescheidung, 
Pflichtteil, Schadenersatz), Verlassenschaftsverfahren oder sonstigen rechtlichen 
Auseinandersetzungen bestimmt. Ebenso ist eine Verwendung im Zusammenhang mit 
Finanzierungszusagen oder Bonitätsprüfungen ausdrücklich ausgeschlossen. Eine 
weitergehende Verwendung des Gutachtens – insbesondere durch Dritte oder für andere als 
die genannten Zwecke – bedarf es der vorherigen ausdrücklichen und schriftlichen 
Zustimmung des Sachverständigen. Haftungsansprüche Dritter sind – soweit gesetzlich 
zulässig – ausgeschlossen. Im Übrigen ist die Haftung des Sachverständigen – unabhängig vom 
Rechtsgrund – auf die zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung gültige Versicherungssumme 
der bestehenden Berufshaftpflichtversicherung beschränkt. Diese Einschränkungen gelten 
sinngemäß auch im Falle einer auszugsweisen oder digitalen Weitergabe des Gutachtens. 
Hinweis: Diese Haftungsregelung entspricht den allgemeinen Standesrichtlinien für allgemein 
beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige sowie sinngemäß der ÖNORM B 1802-1. 
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1.5  Grundlagen und Unterlagen der Bewertung 
 
Dem Sachverständigen wurden nachstehend angeführte Unterlagen zur Verfügung gestellt 
bzw. wurden diese von ihm erhoben: 
 

- Befundaufnahme 
- Grundbuchsauszug 
- Katasterplan 
- Erhebungen bei der Bau- und Anlagenbehörde und Geoinformationssystem 

(Bauakt, Planunterlagen, Baubeschreibung) 
- Erhebungen im Grundbuch und in der Urkundensammlung 
- Einsichtnahme im Flächenwidmungsplan 
- Erhebungen im Lärmkataster 
- Erhebungen im Altlastenatlas und Verdachtsflächenkataster des 

Umweltbundesamtes  
- Naturmaßaufnahmen bzw. Planverifizierung 
- Fotodokumentation 
- Erhebungen von Vergleichspreisen im ZT-Datenforum 
- Liegenschaftsbewertungsgesetz (Stabentheiner, 2. Auflage, 2005) 
- Ö-Norm B 1802 – Liegenschaftsbewertung 
- Liegenschaftsbewertung (Kranewitter, 7. Auflage, 2017) 
- Immobilienbewertung Österreich (Bienert und Funk, 3. Auflage, 2014) 
- LBA – Unterlagen der Liegenschaftsbewertungsakademie (2009/2010) 
- Zeitschrift der Sachverständige, Hrsg. und Verleger: Hauptverband der allgemein 

beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen, (Graz 2020) 
- Österreichische Zeitschrift für Liegenschaftsbewertung, Hrsg.: MANZ´sche 

Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH, Manz-Verlag (Wien) 
- Immobilienpreisspiegel der Wirtschaftskammer Österreich 
- Der Nutzungsdauerkatalog, Hrsg.: Hauptverband der allgemein beeideten und 

gerichtlich zertifizierten Sachverständigen,  
- Informationsschreiben der Abteilung für Gemeindeabgaben vom 27.04.2026 
- Auszug aus dem Flächenwidmungsplan 
- Auszug aus dem Kataster 
- Auszug aus dem Örtlichen Entwicklungskonzept 
- HORA – Abfrage vom 14.04.2026 
- Abfrage aus der Kaufpreissammlung des ZT Datenforums vom 14.04.2026 
- Informationsschreiben von Herrn Dr. Hanno Lecher vom 25.03.2026 
- Sterbeabfrage aus dem Zentralen Personenstandsregister (Zahl 015644/2026) 

vom 20.04.2026 
- Übergabsvertrag (BG 631 TZ 13444/2015) vom 21.05.2015 
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2 Befund 
 

Der gefertigte Sachverständige ist bei der Erstellung des Gutachtens von den zur Verfügung 
gestellten bzw. von ihm erhobenen Unterlagen und Informationen ausgegangen. Sollten sich 
einzelne dieser Grundlagen als nicht vollständig bzw. unzutreffend herausstellen oder weitere 
Umstände, z.B. durch Vorlage neuer Informationen oder Grundlagen auftreten, welche für die 
Erstellung des Gutachtens relevant sind, so behält sich der Sachverständige eine Ergänzung 
bzw. Änderung des Gutachtens vor. 

 
Es wird festgehalten, dass lediglich eine augenscheinliche Besichtigung des 
Bewertungsobjektes am Tage der Befundaufnahme erfolgte. Eine weitergehende bauliche 
Untersuchung des Gebäudes bzw. von Gebäudeteilen als auch des Grundstückes wurde nicht 
durchgeführt. Ein Vorliegen von augenscheinlich nicht erkennbaren Ausführungsmängeln oder 
Bauschäden kann aus diesem Grund nicht ausgeschlossen werden. 
 
Sollten Mängel über die offen erkennbaren und hier angeführten hinausgegeben sein, ist das 
Gutachten zu überarbeiten. Im bewertungsgegenständlichen Fall wird angenommen, dass es 
keine Baumängel und Bauschäden gibt, welche die Gebrauchs- und Nutzungsfähigkeit des 
Gebäudes beeinträchtigen könnten. 
 
Die technischen Ausstattungen und Einrichtungen sind in der Bewertung vom SV nur insofern 
berücksichtigt, als diese den unmittelbaren Bestandteilen des Gebäudes zuzuordnen sind. Die 
Funktionsfähigkeit von elektrischen, sanitären und sonstigen Einrichtungen, sowie sonstigen 
Ver- und Entsorgungsleitungen wurden nicht überprüft. Die ordnungsgemäße Funktion wurde 
bei der Bewertung vorausgesetzt. 
 
Bodenmechanik und Baustatik 

Boden-, Tragfähigkeits- und Standfestigkeitsuntersuchungen waren nicht Auftragsgegenstand 
und wurden daher nicht durchgeführt bzw. beauftragt. Im Rahmen dieses Gutachtens werden 
daher ungestörte Boden- bzw. Bauwerkverhältnisse unterstellt und der Verkehrswert-
ermittlung in der Form zugrunde gelegt, dass keine Eigenschaften des Grund und Bodens bzw. 
Bauwerks vorhanden sind, welche eine nachhaltige Gebrauchstauglichkeit oder die 
Gesundheit von Bewohnern oder Nutzern beeinträchtigen oder gefährden. 

Kosten für Dekontaminierung, Entsorgung von Altlasten, Entsorgung von sonstigen 
deponiepflichtigen Stoffen, Kriegsrelikten und nicht mit dem vorh. Gebäude 
zusammenhängenden Baurestmassen bleiben bei der Bewertung ebenfalls unberücksichtigt. 
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2.1  Grundbuchstand 

EZ 547 
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2.2  Einheitswert 
 
Der steuerliche Einheitswert wurde mangels Relevanz für die Verkehrswertermittlung nicht 
erhoben. 
 
 

2.3  Bewertungsgegenstand 

Bewertungsgegenstand bildet die Liegenschaft mit der EZ 547 der KG 63124 Waltendorf 
verbunden mit den Grundstücken mit der GST-Nr. .343 sowie 138/8 als wirtschaftliche Einheit. 

Festgehalten wird, dass in die digitale Katastermappe (geographisches Informationssystem des 
Landes Steiermark) Einsicht genommen wurde und die darin dargestellten Grenzen nicht in 
der Natur überprüft wurden. 

Der beauftragte Sachverständige geht aufgrund der getätigten Recherchen und erhaltenen 
Informationen davon aus, dass es sich bei den Baulichkeiten auf der bewertungs-
gegenständlichen Liegenschaft um kein Superädifikat handelt. 

 

 
 

Auszug aus der Digitalen Katastralmappe Steiermark 
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2.4  Liegenschaft 

 
2.4.1 Beschaffenheit 

 

Der Bewertungsgegenstand mit der EZ 547 weist laut Grundbuch eine Fläche von 997 m² auf. 
Das Grundstück hat eine regelmäßige Form und befindet sich an einem Nord-Westhang mit 
mittlerer Hanglage. Der Nord-Westhang ermöglicht zufriedenstellende Lichtverhältnisse über 
den Tag hinweg. Die Umgebung ist als ruhig und naturnah zu beschreiben; das Grundstück 
eignet sich für Wohn- oder Erholungszwecke. 

 

 

Auszug aus der Digitalen Katastralmappe Steiermark 
 

2.4.2 Aufschließung 
 
Alle wesentlichen Aufschließungsmöglichkeiten (Kanal, Strom, Wasser, Erdgas) befinden sich 
in Grundstücksnähe oder am Grundstück selbst. 
 
Die Zufahrt ist über Grundstück 362 (öffentliche Straße) möglich. 
 
Gem. Informationsschreiben der Abteilung für Gemeindeabgaben vom 27.04.2026 haften auf 
der Liegenschaft Rilkeweg 12 in 8010 Graz insgesamt offene und fällige Forderungen an 
Grundsteuer, Müll- und Kanalbenützungsgebühr von 1.369,13 Euro aus. 
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2.4.3 Flächenwidmung 

 
Die zu bewertenden Grundstücke mit den Gst-Nr. .343 und 138/8 sind im 
Flächenwidmungsplan idgF. als Reines Wohnen (WR) mit einer Bebauungsdichte von 0,3 bis 
0,4 ausgewiesen. Die Grundstücke befinden sich in einem Bereich mit potentiell erhöhter 
Rutschgefahr. Die Liegenschaft befindet sich teilweise im Sanierungsgebiet „Lärm“. 
 
Die umliegenden Grundstücke werden überwiegend zu Wohnzwecke genutzt. 
 

 

Auszug aus dem Flächenwidmungsplan der Gemeinde 
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Naturgefahren 
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Die Einschätzung der Gefährdung basiert auf den auf hora.gv.at hinterlegten Informationen. 
Es ist darauf hinzuweisen, dass sich die Gefährdung aufgrund äußerer Umstände oder lokaler 
Anpassungen auch deutlich ändern kann. Das tatsächliche Risiko hängt in erheblichem Maße 
vom Zustand und den Eigenschaften des Gebäudes ab. Die mit Hilfe der HORA-Pass-Analyse 
gewonnenen Einschätzungen zur ausgewiesenen Gefahrensituation stellen grundsätzlich eine 
erste grobe Beurteilung dar. Sie ersetzen nicht die gegebenenfalls erforderlichen Planungen 
von eigenen Schutzmaßnahmen. Wird aus einer Einschätzung der Gefährdung ein 
Handlungsbedarf abgeleitet, wird empfohlen, die Unterstützung von örtlichen Fachleuten 
oder auf kommunaler oder Landesebene oder bei Versicherungen einzuholen oder 
spezialisierte Ingenieurbüros zu Rate zu ziehen. 

 
2.4.4 Rechte und Lasten 

S. Pkt. 2.1 
 
EZ 547 
A2-Blatt 
 
Im A2-Blatt finden sich keine eingetragenen Rechte/Lasten. 
 
C-Blatt 
 
2 a 13444/2015 
WOHNUNGSGEBRAUCHSRECHT gem Pkt Viertens 2.a) Übergabsvertrag 2015-05-21 für 
Helga Zorko geb 1930-02-16 
b 14594/2015 Berichtigung von Fehlern gem § 104 GBG 
 
Mit dem Tod der Wohnungsgebrauchsberechtigten ist deren im Übergabsvertrag 
eingeräumtes persönliches, lebenslängliches und unentgeltliches Wohnungsgebrauchsrecht 
an den im Erdgeschoss gelegenen Räumlichkeiten erloschen. Bewertungsseitig ist daher das 
bisher zu berücksichtigende Wohnungsgebrauchsrecht an den Räumlichkeiten im Erdgeschoss 
nicht mehr anzusetzen. 
 
3 a 13444/2015 
WOHNUNGSGEBRAUCHSRECHT gem Pkt Viertens 2.b) Übergabsvertrag 2015-05-21 für 
Bernhard Erik Zorko geb 1968-06-14 
b 14594/2015 Berichtigung von Fehlern gem § 104 GBG 
 
Diese im C-Blatt eingetragene Last wird bei der Herleitung des Verkehrswertes 
berücksichtigt. 
 
 
Die Bewertung erfolgt im Übrigen geldlastenfrei. 
Es wurden keine außerbücherlichen Rechte/Lasten bekanntgegeben.  
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2.5  Allgemeine Beschreibung 
 

 
2.5.1 Grundstück 

 
Das bewertungsgegenständliche Grundstück stellt sich im Zuge der Befundaufnahme als seit 
längerer Zeit nicht regelmäßig gepflegte und nicht laufend betreute Liegenschaft dar. Bereits 
der äußere Gesamteindruck lässt erkennen, dass weder eine kontinuierliche Nutzung noch 
eine ordnungsgemäße Instandhaltung der Freiflächen stattfindet. Der Bewuchs ist in weiten 
Teilen stark fortgeschritten. Zahlreiche Grundstücksbereiche sind mit dichtem Strauchwerk, 
Bodendeckern, Kletterpflanzen, Altlaub sowie natürlichem Aufwuchs bedeckt. Teilweise sind 
Geh- und Randbereiche nur eingeschränkt begehbar oder optisch kaum mehr klar abgegrenzt. 
 
Auch entlang der Einfriedungen, seitlichen Zugangsbereiche und im Nahbereich des Gebäudes 
ist eine fortgeschrittene Verwilderung erkennbar. Aus sachverständiger Sicht ist ein derartiger 
Zustand typischerweise nicht Folge nur kurzfristig unterbliebener Pflege, sondern Ausdruck 
eines länger andauernden Leerstandes bzw. einer unterlassenen laufenden Betreuung. 
 
Außenanlagen 
 
Die Außenanlagen vermittelten insgesamt einen ungepflegten und nur eingeschränkt 
nutzbaren Eindruck. Vorhandene Zugangs- und Aufenthaltsbereiche sind teils mit Laub, 
Pflanzenaufwuchs und Ablagerungen bedeckt. Die Grundstücksgrenzen und Übergänge zu den 
Nachbarflächen sind stellenweise nur mehr eingeschränkt erkennbar. Im Bereich von 
Nebenzonen und gebäudenahen Freiflächen sind Verwilderung, mangelnde Räumung sowie 
organische Ablagerungen vorhanden. 
 
Teilweise befinden sich unter vorspringenden Bauteilen, in Randbereichen oder in hausnahen 
Nischen angesammelte Pflanzenreste, Unrat und nicht beseitigtes Material, was zusätzlich auf 
eine über längere Zeit unterbliebene Betreuung schließen lässt. Der Gesamteindruck der 
Außenanlagen ist daher als verwildert, vernachlässigt und nicht ordnungsgemäß instand 
gehalten zu beurteilen. 
 
 

2.5.2 Gebäude 
 
Das auf dem Grundstück befindliche Wohnhaus stellt sich als Einfamilienhaus dar, dessen 
äußerer Zustand insgesamt durch sichtbare Alterung, intensiven Pflanzenbewuchs und 
deutliche Vernachlässigungstendenzen geprägt ist. Die Fassaden sind in mehreren Bereichen 
von rankenden Pflanzen großflächig überzogen. Der Bewuchs reicht teilweise bis unmittelbar 
an konstruktive Bauteile heran. Auch dies spricht aus sachverständiger Sicht für eine längere 
Phase ohne laufende Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen. 
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Die Fassadenflächen wirken gealtert und optisch nicht instand gehalten. Im Bereich der 
Sockelzonen sowie an mehreren Anschlussstellen sind Verschmutzungen, Überwucherungen 
und allgemeine Gebrauchsspuren wahrnehmbar. Balkon- bzw. außenliegende Bauteile 
machen ebenfalls keinen gepflegten oder nutzbaren Eindruck. Insgesamt ist feststellbar, dass 
der äußere Bauzustand nicht jenem eines bewohnten und regelmäßig erhaltenen Wohnhauses 
entspricht, sondern jenem eines seit geraumer Zeit nur unzureichend oder überhaupt nicht 
betreuten Bestandes. 
 
Gebäudezustand innen 
 
Die unteren Gebäudeebenen, insbesondere Keller-, Lager- und Nebenräume, befinden sich in 
einem deutlich desolaten, überstellten und nicht mehr nutzbaren Zustand. Zahlreiche Räume 
sind mit Altbestand, Hausrat, Möbelstücken, Regalen, Lagergut und verschiedensten 
beweglichen Gegenständen verstellt. Ein geordneter, sauberer oder für eine Nutzung 
geeigneter Zustand liegt nicht vor. 
 
Hinzu kommen augenscheinliche Abnützungserscheinungen, Verschmutzungen sowie ein 
insgesamt schwacher Erhaltungszustand von Wänden, Decken, Böden, Türen und sonstigen 
Oberflächen. Die Räume sind teilweise schwer zugänglich. Schon aus dem äußeren Eindruck 
ist ersichtlich, dass diese Bereiche in ihrem vorgefundenen Zustand nicht gebrauchstauglich 
sind. 
 
Die Räume der Wohnbereiche sind großteils mit Einrichtungsgegenständen, Kartons, Kisten, 
Hausrat und sonstigen Gegenständen belegt. Ein regulärer Wohnzustand ist nicht erkennbar. 
Vielmehr zeigt sich das Bild eines seit längerer Zeit nicht mehr bewohnten, aufgegeben 
wirkenden Wohngebäudes. 
 
Die Innenausstattung entspricht einem älteren Standard und ist insgesamt stark abgewohnt. 
Bodenbeläge, Wandflächen, Türen, Einbauten und Ausstattungsdetails zeigen deutliche 
Alters- und Gebrauchsspuren. Teilweise sind Beschädigungen, Verschmutzungen und 
Vernachlässigungsfolgen sichtbar. Da Fenster und Türen offen standen, haben 
Witterungseinflüsse vermutlich bereits erheblich auf das Gebäude und seine Substanz 
eingewirkt. 
 
Die vorhandene Küche stellt sich als nicht gebrauchsfähig dar. Auch in den Sanitärbereichen 
ist lediglich ein älterer, stark überholter Ausstattungszustand festzustellen. Ob Wasser-, 
Abfluss-, Heizungs- oder Elektroinstallationen funktionsfähig sind, konnte im Rahmen der 
bloßen Inaugenscheinnahme nicht verifiziert werden. 
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Auch die Erschließungsflächen und oberen Nebenbereiche einschließlich Dachraum machen 
keinen instand gehaltenen Eindruck. Der Dachraum präsentiert sich roh und mit Altmaterial 
belastet. Insgesamt ist im gesamten Gebäude kein Bereich vorhanden, der den Eindruck einer 
unmittelbar möglichen, gefahrlosen und ordnungsgemäßen Wohnnutzung vermittelt hätte. 
 

2.5.3 Zusammenfassung 
 
Zusammenfassend ist aus sachverständiger Sicht festzuhalten, dass sich die gegenständliche 
Liegenschaft zum Zeitpunkt der Befundaufnahme in einem deutlich vernachlässigten, 
devastiertem, offenkundig seit längerer Zeit unbewohnten und nicht mehr bewohnbaren 
Zustand befindet. 
 
Der festgestellte Zustand geht deutlich über unterlassene Instandsetzungsarbeiten hinaus. 
Nach dem bei der persönlichen Inaugenscheinnahme gewonnenen Eindruck ist das Objekt 
nicht beziehbar und nicht als bewohnbar anzusehen. Vielmehr ist der vorhandene 
Gebäudebestand als wirtschaftlich weitgehend überaltert und in seinem derzeitigen Zustand 
bereits an das Ende der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer herangerückt zu beurteilen; aus 
sachverständiger Sicht erscheint bei unterbleibender umfassender Sanierung ein Abbruch in 
in naher Zukunft als naheliegend. 
 

2.5.4 Zubehör 
 
Bei der Befundaufnahme am 15.04.2026 konnte kein bewertungsrelevantes Zubehör 
identifiziert werden: 
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2.6 Nutzung und Umsatzsteuer 

2.6.1  Nutzung 

Es wurden keine weiteren Bestandsverhältnisse bekanntgegeben. Am Tag der 
Befundaufnahme war der Bewertungsgegenstand unbewohnt und möbliert. 
 

2.6.2  Berücksichtigung der Umsatzsteuer 

„Nach § 3 Abs. 1 und 2 des Liegenschaftsbewertungsgesetzes sind für die Bewertung von 
Liegenschaften Wertermittlungsverfahren anzuwenden, die dem jeweiligen Stand der 
Wissenschaft entsprechen. Als solche Verfahren sind insbesondere das 
Vergleichswertverfahren, das Ertragswertverfahren und das Sachwertverfahren genannt. 
Weiters ist festgelegt, dass für die Bewertung mehrere Wertermittlungsverfahren 
anzuwenden sind, wenn dies zur vollständigen Berücksichtigung aller den Wert der 
Liegenschaft bestimmenden Umstände erforderlich ist. 

Beim Vergleichswertverfahren werden Liegenschaften oder Liegenschaftsteile als Ganzes 
verglichen. Es kann daher nur dann zur Anwendung gelangen, wenn die zu bewertende 
Liegenschaft oder der zu bewertende Liegenschaftsteil mit den vergleichbaren Liegenschaften 
oder Liegenschaftsteilen weitgehend hinsichtlich der den Wert beeinflussenden Umstände 
übereinstimmt. Bei der Beurteilung dieser Umstände kommt der Frage, ob der jeweilige 
Vergleichspreis mit oder ohne Berücksichtigung der Umsatzsteuer zustande gekommen ist, 
eine wesentliche Rolle zu. 

Da die Beantwortung dieser Frage in der Regel unmöglich sein wird, ist das 
Vergleichswertverfahren für bebaute Liegenschaften oder Liegenschaftsteile wohl nur dann 
anwendbar, wenn einerseits ein besonders enger Vertrauensbereich des Mittelwertes aller 
Vergleichspreise den Schluss rechtfertigt, dass die Vergleichspreise die Marktsituation richtig 
darstellen und andererseits auf die Beantwortung der Frage einer im Mittelwert der 
Vergleichspreise enthaltenen oder nicht enthaltenen Umsatzsteuer verzichtet werden kann“ 
(aus: der Sachverständige, Heft 1/1999). 

Im vorliegenden Fall wird bei der Übertragung des Eigentums davon ausgegangen, dass eine 
Ausweisung der Umsatzsteuer nicht erfolgt. 
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2.7 Fotodokumentation 
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2.8 Immissionen 
 

2.8.1 Verdachtsflächen und Altlasten 
 
Die gegenständlichen Grundstücke mit den Grundstücksnummer: .343 sowie 138/8 sind lt. 
Abfrage vom 14.04.2026 beim Umweltbundesamt 
 

nicht 
 
im Altlasten-GIS verzeichnet. 
 

Erläuterungen 

Die Karte zeigt jene Flächen, von denen aufgrund von Abfallablagerungen oder 
Untergrundverunreinigungen eine erhebliche Gefahr für die Gesundheit des Menschen oder 
die Umwelt ausgeht und deshalb in der Altlastenatlas-Verordnung als Altlasten ausgewiesen 
sind. 

 

Quelle: Grundkarte: basemap.at© BEV 
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2.8.2 Straßenverkehrslärm (Nacht) 

 
Im Bereich des bewertungsgegenständlichen Liegenschaft ist gem. Lärmkataster des Gis-
Steiermark mit einer Belastung hinsichtlich Straßenlärm von 35 dB bis zu 39 dB (Nacht) zu 
rechnen. 
 

 
 

Auszug aus dem Lärmkataster des GIS-Steiermark 
 
 

2.9 Energieausweis 
 

Es konnte vom Sachverständigen kein Energieausweis erhoben werden. 
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3 Gutachten 

3.1 Allgemeine Bewertungsgrundsätze 

Der Verkehrswert ist der Preis, der bei einer Veräußerung der Sache üblicherweise im 
redlichen Geschäftsverkehr für sie erzielt werden kann (§ 2 Abs 2, LBG). 
 
Die besondere Vorliebe und andere ideelle Wertzumessungen einzelner Personen haben bei 
der Ermittlung des Verkehrswertes außer Betracht zu bleiben (§ 2 Abs 3, LBG). 
 
Aus diesem Grund muss der bei einer Veräußerung tatsächlich erzielte Preis nicht dem in 
diesem Gutachten ermittelten Verkehrswert entsprechen, zudem der tatsächlich erzielte Preis 
nicht unwesentlich von subjektiven Momenten bestimmt wird, die in den Einflussbereichen 
der Vertragsparteien liegen. 
 
Soweit das Gericht oder die Verwaltungsbehörde nichts Anderes anordnen, hat der Sachver-
ständige das Wertermittlungsverfahren auszuwählen. Er hat dabei den jeweiligen Stand der 
Wissenschaft und die im redlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten zu 
beachten. Aus dem Ergebnis des gewählten Verfahrens ist der Wert unter Berücksichtigung 
der Verhältnisse im redlichen Geschäftsverkehr zu ermitteln (§ 7 Abs 1, LBG). 
 
Das Liegenschaftsbewertungsgesetz sieht für die Ermittlung des Verkehrswertes grundsätzlich 
drei Bewertungsmethoden vor: 
 
  § 4 Vergleichswertverfahren 
  § 5 Ertragswertverfahren 
  § 6 Sachwertverfahren 
 
In jedem einzelnen Bewertungsfall ist vom Sachverständigen zu prüfen, welche 
Bewertungsmethode zielführend ist bzw. ob gegebenenfalls auch mehrere 
Bewertungsmethoden nebeneinander anzuwenden sind. 
 
Liegenschaften wie die Gegenständliche werden – sofern sie bestandfrei sind – grundsätzlich 
zur Eigennutzung erworben, wobei sich Kaufinteressenten bei der Preisbildung vorwiegend 
am Wert unter Berücksichtigung von Lage und Anschaffungskosten vergleichbarer Objekte 
orientieren. 
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Im gegenständlichen Fall ist demzufolge das Vergleichswertverfahren anzuwenden.  
 
Der Bodenwert ist in der Regel als Vergleichswert durch Heranziehung von Kaufpreisen 
vergleichbarer unbebauter und unbestockter Liegenschaften zu ermitteln. Wertänderungen, 
die sich demgegenüber aus der Bebauung oder Bestockung der zu bewertenden Liegenschaft 
oder deren Zugehörigkeit zu einem Liegenschaftsverband ergeben, sind gesondert zu 
berücksichtigen (§ 6 Abs 2, LBG). 
 

Konkreter Bewertungsansatz 
 
Mit dem Tod der Wohnungsgebrauchsberechtigten ist deren im Übergabsvertrag 
eingeräumtes persönliches, lebenslängliches und unentgeltliches Wohnungsgebrauchsrecht 
an den im Erdgeschoss gelegenen Räumlichkeiten erloschen. Bewertungsseitig ist daher das 
bisher zu berücksichtigende Wohnungsgebrauchsrecht an den Räumlichkeiten im Erdgeschoss 
nicht mehr anzusetzen. Verbleibend ist nur mehr das persönliche, lebenslängliche und 
unentgeltliche Wohnungsgebrauchsrecht des Sohnes an den im ersten Obergeschoss 
gelegenen Räumlichkeiten samt Mitbenützung der Kellerräume und der Garagen. 
 
Laut Übergabsvertrag (BG 631 TZ 13444/2015) vom 21.05.2015 war überdies vorgesehen, dass 
die anfallenden Betriebskosten, laufenden Verbrauchsabgaben, Grundsteuer, 
Versicherungsprämien sowie die notwendigen Instandhaltungskosten von den 
Wohnungsgebrauchsberechtigten zu ungeteilter Hand, im Innenverhältnis je zur Hälfte, zu 
tragen sind. 
 
Das Bestandsobjekt wurde im Zuge des Befundes als augenscheinlich länger andauerndes nicht 
benütztes und nicht instandgehaltenes, somit in wirtschaftlicher Hinsicht abrissreifes Gebäude 
festgestellt. Der bauliche Zustand und die fehlende wirtschaftlich sinnvolle Fortnutzbarkeit 
lassen eine nachhaltige wertrelevante Nutzung des bestehenden Baukörpers nicht mehr 
erkennen. 
 
Im Hinblick auf den festgestellten Zustand des Gebäudes als wirtschaftlich abrissreifes 
Bestandsobjekt kommt dem Baukörper kein eigenständiger positiver Verkehrswertbeitrag 
mehr zu. Die vorhandene technische Restsubstanz schlägt sich mangels wirtschaftlich 
sinnvoller Fortnutzung nicht mehr in einem werterhöhenden Gebäudewert nieder. 
Maßgeblich bleibt daher im Wesentlichen der Bodenwert, vermindert um die erforderlichen 
Abbruch-, Räumungs-, Entsorgungs- und Freimachungskosten. Das fortbestehende 
Wohnungsgebrauchsrecht des Herrn Bernhard Erik Zorko geboren am 14.06.1968 wirkt jedoch 
weiterhin als rechtliches und wirtschaftliches Hindernis für eine freie Gesamtverwertung der 
Liegenschaft. 
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Der Bodenwert der Liegenschaft wird zunächst im Vergleichswertverfahren ermittelt. Von 
diesem Bodenwert wird in einem weiteren Schritt die zur Herstellung des freigemachten 
Zustands erforderlichen geschätzten Freimachungskosten in Abzug gebracht. Der sich daraus 
ergebende verbleibende Grundstückswert nach Freimachungskosten stellt jenen Wert dar, der 
bei sofort freier und unbelasteter Verwertbarkeit des Grundstücks realisierbar wäre.  
 
Da die freie wirtschaftliche Verwertung infolge des fortbestehenden, lebenslänglichen 
Wohnungsgebrauchsrechts des 58-jährigen Berechtigten nicht sofort, sondern voraussichtlich 
erst nach Ablauf dessen statistischer Restlebensdauer möglich ist, ist dieser verbleibende 
Grundstückswert auf den Bewertungsstichtag abzuzinsen. Die Restdauer des 
Wohnungsgebrauchsrechts wird anhand der zum Stichtag maßgeblichen Sterbetafeln 
bestimmt; der so künftig realisierbare Grundstückswert wird sodann mit einem sachgerechten 
Diskontierungszinssatz auf den Bewertungsstichtag zurückgerechnet.  
 
Die Differenz zwischen dem sofort freiverfügbaren Grundstückswert nach 
Freimachungskosten und dessen abgezinsten Barwert bildet den belastungsbedingten 
Abschlag aus dem fortbestehenden Wohnungsgebrauchsrecht. 
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3.2 Ermittlung des Bodenwertes bzw. Vergleichswertes 

Im Vergleichswertverfahren ist der Wert der Sache durch Vergleich mit tatsächlich erzielten 
Kaufpreisen vergleichbarer Sachen zu ermitteln (Vergleichswert). Vergleichbare Sachen sind 
solche, die hinsichtlich der den Wert beeinflussenden Umstände weitgehend mit der zu 
bewertenden Sache übereinstimmen. Abweichende Eigenschaften der Sache und geänderte 
Marktverhältnisse sind nach Maßgabe ihres Einflusses auf den Wert durch Zu- oder Abschläge 
zu berücksichtigen (§ 4 Abs 1, LBG). 
 
Zum Vergleich sind Kaufpreise heranzuziehen, die im redlichen Geschäftsverkehr in zeitlicher 
Nähe zum Bewertungsstichtag in vergleichbaren Gebieten erzielt wurden. Soweit sie vor oder 
nach dem Stichtag vereinbart wurden, sind sie entsprechend den Preisschwankungen im 
redlichen Geschäftsverkehr des betreffenden Gebietes auf- oder abzuwerten (§ 4 Abs 2, LBG). 
 
Kaufpreise von denen anzunehmen ist, dass sie durch ungewöhnliche Verhältnisse oder 
persönliche Umstände der Vertragsteile beeinflusst wurden, dürfen zum Vergleich nur 
herangezogen werden, wenn der Einfluss dieser Verhältnisse und Umstände wertmäßig erfasst 
werden kann und die Kaufpreise entsprechend berichtigt werden (§ 3 Abs 3, LBG). 
 
Für die Ermittlung des Bodenwertes werden unbebaute Grundstücke als sogenannte 
„Vergleichsgrundstücke“ herangezogen. Wobei der Bodenwert mittels Vergleichswert-
verfahren von jenen Grundstücken abgeleitet wird, die hinsichtlich der wertbeeinflussenden 
Merkmale mit dem zu bewertenden Grundstück möglichst übereinstimmen. 
 
Dieser Vorgang wird als die marktgerechteste Methode zur Ermittlung des Bodenwertes 
anerkannt. 
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Übersicht der Vergleichswerte: 
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Vergleichswert 
 
Die Ermittlung des Vergleichswertes und in weiterer Folge des Bodenwertes erfolgt nach dem 
Vergleichswertverfahren, zu welchem Zweck Kaufpreiserhebungen im Umfeld der 
Liegenschaft durchgeführt wurden (siehe oben: Übersicht Vergleichsgrundstücke). 
 
Für die Bewertung konnten 14 relevante Kaufvorgänge in zeitlicher Nähe zum 
Bewertungsstichtag erhoben werden. Nachdem alle nicht repräsentativen Kaufvorgänge 
ausgeschieden wurden, konnten 10 Kaufvorgänge mit Preisen von 350,00 €/m² bis 683,04 
€/m² in die Ermittlung des Bodenwertes einbezogen werden. 
 
Die einzelnen Kaufpreise wurden aufgrund ihrer wertbeeinflussenden Faktoren angepasst, 
ältere Kaufpreise wurden der durchschnittlichen Bodenpreisentwicklung in diesem 
Marktsegment entsprechend valorisiert. 
 
Wertbeeinflussende Faktoren 
 
Punkt 4 der Ö-Norm B 1802 behandelt „Einflussgrößen der Wertermittlung“. Als vornehmlich 
zu berücksichtigende Merkmale der Liegenschaft werden darin genannt: 
 

- Flächenwidmungs- und Bebauungsbestimmungen 
- Art und Umfang der Nutzung 
- Entwicklungsmöglichkeiten 
- Nutzungsmöglichkeiten 
- Rechte und Lasten 
- Beschaffenheit und Eigenschaften 
- Lage 

 
Im Pkt. 4.4 („allgemeine Wertverhältnisse“) wird schließlich die Berücksichtigung der 
Gesamtheit der am Bewertungsstichtag für die Preisbildung im gewöhnlichen 
Geschäftsverkehr für Angebot und Nachfrage maßgeblichen Umstände verlangt, also der 
allgemeinen Wirtschaftslage, des Kapitalmarkts und der Marktlage am Ort bzw. im Gebiet auf 
dem Grundstücksmarkt (Preisentwicklung) (s. dazu § 3 Anmerkungen 11 - LBG). 
 
Aufgrund der erhobenen wertbestimmenden Merkmale der Bewertungsgrundstücke wird der 
harmonisierte Vergleichswert unter Berücksichtigung der Anliegerleistungen mit 570,00 € je 
m² eingeschätzt. 
 
Der auf die Grundstücke mit der Widmung „Bauland“ und einer Grundstücksfläche von: 997 
m² umgelegte Bodenwert beträgt somit als wirtschaftliche Einheit :  
 
    997 m² x 570,00 EUR/m²=     568.290,00 € 
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Sonstige wertbeeinflussende Umstände  
 
Sonstige wertbeeinflussende Umstände sind dann zu berücksichtigen, wenn sie nicht bereits 
bei der Ermittlung des Bodenwertes und des Bauwertes der baulichen Anlagen, bei der 
Wertminderung wegen Alters, bei der Wertminderung wegen Baumängel und -schäden oder 
bei der Verkürzung oder Verlängerung der Restnutzungsdauer erfasst wurden (s. Funk, 
Koessler, Stocker in: Immobilienbewertung Österreich, Bienert und Funk, 2. Auflage, 2009, S. 
311). 
 
Zu den sonstigen wertbeeinflussenden Umständen zählen: 
 

- Ungünstige Lageverhältnisse (Nähe von Einfamilienhäuser zu Gegenden mit hohen 
Immissionen von Gewerbe (Lärm, Rauch, Staub, Gerüche, Erschütterungen) oder 
Immissionen durch Verkehrslärm 

- Unwirtschaftlicher Aufbau 
- Reparaturanstau und Investitionsbedarf 
- Denkmalschutz 
- Energieeffizienz 

 
(s. dazu Funk, Koessler, Stocker in: Immobilienbewertung Österreich, Bienert und Funk, 2. 
Auflage, 2009, S. 311-323). 
 
Für die Entsorgung der Baurestmassen und sonstiger entsorgungspflichtiger Stoffe bzw. 
baulicher Anlagen werden Kosten in der Höhe von 90.000,-- Eur (ohne Nachweis) in Ansatz 
gebracht und vom Vergleichswert abgezogen. 
 
Alle sonstigen wertbeeinflussenden Umstände wurden bereits bei der Herleitung des 
Bodenwertes ausreichend berücksichtigt. Demnach erfolgt an dieser Stelle kein weiterer 
Abschlag bzw. Zuschlag. 
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3.3 Verkehrswert der unbelasteten Liegenschaft 

 
3.3.1 Zusammenfassung- Vergleichswert der Liegenschaft 

 
Bodenwert des Bewertungsgegenstandes:       568.290,00 € 
 
Sonstige wertbeeinflussende Umstände (Entsorgung):   -     90.000,00 € 
 
 
Vergleichswert des Bewertungsgegenstandes:                   478.290,00 € 
 
 
 

3.3.2 Marktanpassung 
 
Gemäß § 7 Liegenschaftsbewertungsgesetz ist bei der Ermittlung des Verkehrswertes eine 
Überprüfung der Marktverhältnisse vorzunehmen. Diese Überprüfung zeigt, dass es sich bei 
Liegenschaften wie der Gegenständlichen um eine: 
 
„Insgesamt durchschnittlich verkäufliche Immobilie, deren Rating durch den guten Standort 
in einem durchschnittlichen Regionalmarkt gekennzeichnet ist“. 

Eine Marktanpassung wird vor diesem Hintergrund durch den gefertigten Sachverständigen 
als nicht notwendig erachtet. 
 
Verkehrswert somit:                       478.290,00 € 
 

 
Verkehrswert (gerundet)                      478.000,-- € 
(in Worten: Euro vierhundertachtundsiebzigtausend) 
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3.4 Verkehrswert der belasteten Liegenschaft 

3.4.1 Ableitung des Belastungsabschlags aus dem fortbestehenden Wohnungsgebrauchsrecht 
 

Da das Bestandsobjekt wirtschaftlich abrissreif ist, liegt der wertprägende Nachteil des 
fortbestehenden Wohnungsgebrauchsrechts nicht in einem fortzuführenden Gebäudewert, 
sondern in der Tatsache, dass das Grundstück nicht sofort frei wirtschaftlich verwertet werden 
kann. Der belastungsbedingte Abschlag ist daher aus der zeitlichen Verzögerung der freien 
Verfügbarkeit des Grundstücks abzuleiten. Zu diesem Zweck wird der nach Abzug der 
Freimachungskosten verbleibende Grundstückswert als jener Wert angesehen, der 
wirtschaftlich erst nach Erlöschen des Wohnungsgebrauchsrechts realisiert werden kann. 
Dieser künftig realisierbare Grundstückswert ist unter Zugrundelegung der aus den 
Sterbetafeln abgeleiteten Restlebenserwartung des 58-jährigen Berechtigten und eines 
sachgerechten Diskontierungszinssatzes auf den Bewertungsstichtag abzuzinsen. Die Differenz 
zwischen dem sofort freiverfügbaren Grundstückswert nach Freimachungskosten und dessen 
abgezinsten Barwert bildet den belastungsbedingten Abschlag aus dem fortbestehenden 
Wohnungsgebrauchsrecht. 
 
Statistische Restlebenserwartung für Männer, geb. am 14.06.1968, gem. Sterbetafel 
(2022/2024 geglättet) der Statistik Austria: 24,22 Jahre 
 
Der für die Abzinsung des infolge des fortbestehenden Wohnungsgebrauchsrechts erst künftig 
frei realisierbaren Bodenwerts anzusetzende Diskontierungszinssatz wurde aus einem 
risikoarmen Realzins als Basis und einem objektspezifischen Zuschlag abgeleitet. 
Ausgangspunkt war die aktuelle Rendite langfristiger staatlicher Schuldverschreibungen, 
bereinigt um die für die langfristige Betrachtung maßgebliche mittelfristige 
Inflationsannahme. Auf diesen realen Basiszins wurde ein Zuschlag für das 
immobilienwirtschaftliche Verwertungsrisiko, die lange Bindungsdauer des 
Wohnungsgebrauchsrechts sowie das konkrete Freimachungs- und Vollzugsrisiko des 
Bewertungsfalls aufgesetzt. Unter diesen Prämissen erscheint ein Diskontierungszinssatz von 
2,75 % real p.a. sachgerecht. Dieser Zinssatz dient nicht der Kapitalisierung eines laufenden 
Gebäudeertrags, sondern der Abzinsung des erst nach Erlöschen des 
Wohnungsgebrauchsrechts frei verfügbaren Bodenwerts auf den Bewertungsstichtag. 
 
Gewählter Zinssatz: 2,75 % 
 
Bei einer Restlebenserwartung von 24,22 Jahren ergibt sich bei einem Diskontierungszinssatz 
von 2,75 % real p.a. ein Abzinsungsfaktor von rund 0,5184. Das bedeutet: Der künftig erst nach 
Erlöschen des Wohnungsgebrauchsrechts frei realisierbare Grundstückswert ist heute mit 
rund 51,84 % seines freigemachten Werts anzusetzen; der reine belastungsbedingte Abschlag 
aus der Zeitverzögerung beträgt damit rund 48,16 % des verbleibenden Grundstückswerts 
nach Freimachungskosten.  
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Der ermittelte Wert versteht sich zuzüglich allfälliger, bis zum maßgeblichen Zeitpunkt noch 
am Eigentumsobjekt verbleibender Lasten oder Verpflichtungen wie z.B. öffentlich-rechtliche 
Abgaben und Beiträge bzw. nicht grundbücherlich ersichtliche öffentlich-rechtliche Abgaben-, 
Beitrags- und Erschließungsverpflichtungen etc., wobei diese der Höhe oder dem Umfang nach 
in die Risikosphäre des Erstehers übergehen. 

 
 

3.4.2 Ermittlung des Verkehrswertes der belasteten Liegenschaft 
 
Vergleichswert der unbelasteten Liegenschaft                    478.290,00 € 
 
 
Abzgl. Belastungsabschlags – Wohnungsgebrauchsrecht 
 

478.290,00 € x 0,4816 =                   230.344,46 € 
 
 
Vergleichswert der belasteten Liegenschaft                    247.945,54 € 
 
 
 

3.4.3 Marktanpassung 
 
Gemäß § 7 Liegenschaftsbewertungsgesetz ist bei der Ermittlung des Verkehrswertes eine 
Überprüfung der Marktverhältnisse vorzunehmen. Diese Überprüfung zeigt, dass es sich bei 
Liegenschaften wie der Gegenständlichen um eine: 
 
„Insgesamt durchschnittlich verkäufliche Immobilie, deren Rating durch den guten Standort 
in einem durchschnittlichen Regionalmarkt, jedoch mit der Belastung durch das 
Wohnungsgebrauchsrecht gekennzeichnet ist“. 

Eine Marktanpassungsabschlag in der Höhe von 9 % nach der Marktanpassungstabelle von 
Techn. Rat Ing. Kainz wird vor diesem Hintergrund durch den gefertigten Sachverständigen als 
notwendig erachtet. 
 
Verkehrswert somit:   247.945,54 € x 0,91=                   225.630,44 € 
 

 
Verkehrswert (gerundet)                      226.000,-- € 
(in Worten: Euro zweihundertsechsundzwanzigtausend) 
 

 
  



Latifundien Real Estate and Consulting GmbH 

      Seite 45 

3.5 Zubehör 

Bei der Befundaufnahme am 15.04.2026 konnte kein bewertungsrelevantes Zubehör 
identifiziert werden. 

Zeitwert des Zubehörs:     0,-- € 

Zeitwert des Zubehörs:      0,-- € 
(in Worten: Euro null) 

Anmerkung Genauigkeitsanforderungen und Hinweispflicht (ÖNORM B 1802 Pkt. 3.3) 

Angesichts der Unsicherheit einzelner in der Bewertung einfließender Faktoren, insbesondere 
der Notwendigkeit auf Erfahrungswerte zurückzugreifen, kann das Ergebnis der Bewertung 
keine mit mathematischer Exaktheit feststehende Größe sein. Weiters wird darauf 
hingewiesen, dass der ermittelte Verkehrswert nicht notwendigerweise bedeutet, dass ein 
entsprechender Preis - insbesondere von Liegenschaftsanteilen - auch bei gleichbleibenden 
äußeren Umständen im Einzelfall jederzeit und im Besonderen kurzfristig, am Markt 
realisierbar ist. 

Hierdurch versichere ich die Richtigkeit vorstehender Bewertung, die ich nach vorheriger 
persönlicher Besichtigung der Liegenschaft und nach genauer Betrachtung aller Umstände 
erstellt habe. 

Graz, am 28.04.2026 

……………………………………………………………… 
       Ing. Dipl.-Ing. Dr. Josef Bernhofer 

Allgemein beeideter und  
gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 
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4 Anhänge 
 
4.1 Pläne - Kataster 
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4.2 Übergabsvertrag 
 

 



Latifundien Real Estate and Consulting GmbH 
 

                                      Seite 48  



Latifundien Real Estate and Consulting GmbH 
 

                                      Seite 49  



Latifundien Real Estate and Consulting GmbH 
 

                                      Seite 50  



Latifundien Real Estate and Consulting GmbH 
 

                                      Seite 51  



Latifundien Real Estate and Consulting GmbH 
 

                                      Seite 52  



Latifundien Real Estate and Consulting GmbH 
 

                                      Seite 53  



Latifundien Real Estate and Consulting GmbH 
 

                                      Seite 54  



Latifundien Real Estate and Consulting GmbH 
 

                                      Seite 55  

 


	3.1 Allgemeine Bewertungsgrundsätze
	3.2 Ermittlung des Bodenwertes bzw. Vergleichswertes
	3.3 Verkehrswert der unbelasteten Liegenschaft
	3.4 Verkehrswert der belasteten Liegenschaft

